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Anlage 5 

Information über die Datenverwendung und Informationspflicht gemäß Artikel 13 und 

14 EU-DSGVO 

 

Hiermit informiert der Fördermittelgeber den Antragsteller, dass die Angaben im För-

derantrag für folgende Zwecke verwendet werden: 

- Dokumentation des Fördergeschehens für interne Zwecke der jeweiligen Kranken-

kassen und ihrer Verbände, 

- Beratungen im Rahmen des gesetzlichen Förderverfahrens innerhalb der gesetzli-

chen Krankenkassen/-verbände sowie mit den Vertretungen der für die Wahrung der 

Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen Spitzenorganisationen, 

- Information und Beratung der Selbsthilfeorganisation und Selbsthilfekontaktstelle 

auf Bundesebene über das Förderverfahren der gesetzlichen Krankenversicherung 

(u. a. Gemeinsames Rundschreiben, Antragsverfahren, Veranstaltungen), 

- Information und Beratung der Versicherten und der interessierten Öffentlichkeit über 

Art der Organisation, betroffenes Krankheitsbild, Name der Organisation sowie die 

für die Erreichbarkeit der Organisation erforderlichen Daten. 

 

  


